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Teil I

Beispiele für Umweltschäden
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Teil II

Einführung in das Thema Umwelthaftung
und Umwelthaftpflichtversicherung
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1. Mögliche Rechtsfolgen eines Umweltschadens

Kostentragung

Aufwandserstattung

Naturalrestitution

Ersatz in Geld
Schmerzensgeld

Freiheitsstrafe

Geldstrafe

VwGOZPOStPO

VerwaltungsgerichtZivilgerichtStrafgericht

StörerSchädigerAngeklagter

Behörde für Gefahr

Störer für Abwendung

verteilte BeweislastBeweislast bei STA

immer verschuldens-
unabhängig; z.T. 
verursachungsunabhängig

verschuldensabhängig
(objektivierter Begriff)

verschuldensunabhängig

verschuldensabhängig
(subjektivierter Begriff)

Personen und 
Institutionen

Personen und 
Institutionen

natürliche Personen

hoheitlichprivatrechtlichhoheitlich

GefahrenabwehrrechtHaftungsrechtStrafrecht
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2. Strafrechtliche Verantwortlichkeit

Wer? Jedermann, insb. Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter

Wofür? Vorsatztaten

Fahrlässige Tötung, Fahrlässige Körperverletzung

Fahrlässige Brandstiftung, Herbeiführen Brandgef.
Gewässer-, Boden-, Luftverunreinigungen,

Unerlaubter Umgang mit gefährlichen Stoffen

Schwere Gefährdung durch Freisetzen von Giften

Woraus? StGB

ChemG, GefStoffVO, Naturschutz-, PflSchutzG, StrlSchutzG
u.a.
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2. Strafrechtliche Verantwortlichkeit

Regeln nur natürliche Personen

nur bei schuldhaftem Handeln

subjektivierter Verschuldensbegriff
Verwaltungsakzessorietät

Verursachung durch aktives Handeln oder durch

qualifiziertes Unterlassen möglich
Organisationsverschulden:

- Mitteilungspflicht zur Betriebsorganisation

- § 52a BImSchG, § 53 Krw-/AbfG
Beweislast bei STA

Strafen: Freiheitsstrafe, Geldstrafe
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3. Haftungsrechtliche Verantwortlichkeit

Wer? Betrieb als juristische Person

Betriebsinhaber, Betriebsbeauftragter

ggf. Grundstückseigentümer
Verursacher des Brandes (z.B. Handwerker)

Wofür? Verletzung Rechtsgüter Dritter
- Personenschäden

- Sachschäden

- Vermögensschäden
- Nichtvermögensschäden (Schmerzensgeld)

- Ökologische Schäden

Woraus? § 823 BGB, § 906 BGB, § 1004 BGB, § 1 UmweltHG,

§ 2 HaftPflG, § 22 WHG u.a.
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3. Haftungsrechtliche Verantwortlichkeit

Regeln z.T. nur bei schuldhaftem Handeln, 

z.T. Haftung auch ohne Verschulden

objektivierter Verschuldensbegriff
keine Verwaltungsakzessorietät

Haftung i.d.R. nur bei Verursachung (Ausnahme

Umwelthaftungsgesetz)
Verursachung durch aktives Handeln oder durch 

qualifiziertes Unterlassen möglich

verteilte Beweislast
ggf. Haftungsminderung durch Mitverschulden, 

Haftungshöchstgrenzen, vertragliche

Haftungsbeschränkung oder Verjährung
gesamtschuldnerische Haftung, interner Ausgleich
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4. Öffentlich-rechtliche Verantwortlichkeit

Wer? Betrieb als juristische Person

Betriebsinhaber, Betriebsbeauftragter

ggf. Grundstückseigentümer
Verursacher des Schadens (z.B. Handwerker)

Wofür? Störung der öffentlichen Sicherheit, z.B.
- Kontamination des Löschwassers

- Brandschutt, Gebäudeteile als Sonderabfall

- Schadstoffverwehung, Gerüche, Ausgasung
- Kontamination des Betriebsgrundstücks

- Schäden an Gewässern

Neu: Schäden an der biologischen Vielfalt
und Gewässern (reine Öko-Schäden)
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4. Öffentlich-rechtliche Verantwortlichkeit

Woraus? - Landesgesetze über die öffentliche Sicherheit

und Ordnung

- Bundesbodenschutzgesetz
- neu: Umweltschadensgesetz

Regeln Verschulden ist irrelevant
z.T. ist Verursachung irrelevant

Beweislast: Behörde für das Vorliegen einer Gefahr,

Störer für die Beseitigung der Gefahr
Auswahlermessen der Behörde unabhängig von

der straf- oder zivilrechtlichen Beurteilung 

des Falles! Daher besondere Gefährdung
des Anlagenbetreibers und des Eigentümers
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4. Öffentlich-rechtliche Verantwortlichkeit

Regeln (2)

(fast) keine Haftungshöchstgrenzen

keine Verjährung
gesamtschuldnerisches Eintreten müssen auch für 

Verursachungsbeiträge Dritter
interner Ausgleich (Regress) schwierig

Zuständigkeit Verwaltungsgericht (aktive Klagepflicht des

Betroffenen, ggf. fehlende aufschiebende Wirkung)
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5. Verlust „persönlicher Zuverlässigkeit“

Definition Für die Ausübung bestimmter Tätigkeiten ist u.a.

der Nachweis der „persönlichen Zuverlässigkeit“
des Antragstellers (Betreibers) erforderlich 

Wer? Immissionsschutzbeauftragte
Störfallbeauftragte

Bestimmte Betriebsinhaber (Entsorgungsfach-

betriebe, Transport- und Gaststättengewerbe, 
Arzneimittelproduktion u.v.a.)

Wie? Beurteilung charakterlicher Mängel, pflichtwidrigen
Verhaltens, Fähigkeit zur ordnungsgemäßen 

Aufgabenerfüllung, Vorstrafen (Geldbuße ab 500 €

oder Straftat)
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6. Wiederaufbaubeschränkungen

Verlust des Bestandsschutzes

Nachrüstung des Betriebes im Hinblick auf den Stand der Technik 
(brandschutz- und umwelttechnisch)

Geänderte Vorgaben im Raumordnungs-, Flächennutzungs- oder 
Bebauungsplan

Verlängerte Genehmigungsverfahren, insb. Genehmigungspflicht nach 
BImSchG sowie Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung
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Teil III

Zivilrechtliche Umwelthaftung
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1. Geschützte Rechtsgüter Dritter 

• Leben, Gesundheit, Körper, Freiheit

• Eigentum, Besitz, Nutzung

• Vermögen (sehr eingeschränkt)

• Genugtuung (Schmerzensgeld)

• Ökologische Schäden
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2. Struktur zivilrechtlicher Haftung

Differenzierung nach Zielen des Anspruchs

• auf Vertragserfüllung incl. Erfüllungssurrogate

• auf Schadenersatz

daneben auch:

• auf Duldung von Erkundungen, Sanierungen

• auf Unterlassung zukünftiger Beeinträchtigungen
• auf Beseitigung vorhandener Verunreinigungen

• auf Kostentragung G.o.A.
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2. Struktur zivilrechtlicher Haftung

Ansprüche im Rahmen von Vertragsverhältnissen

Kaufvertrag: Erwerb eines (kontaminierten) Grundstücks

Pachtvertrag: Rückgabe eines inzwischen kontaminierten 

Tankstellengeländes durch den Pächter
Werkvertrag fehlerhafte Montage eines Heizöltanks

Dienstvertrag fehlerhafte Bewertung einer Altlast durch ein 
Sachverständigenbüro

Haftpflichtig ist der Vertragspartner (Schuldner) im Umfang von §§ 280 ff. BGB
oder gemäß individueller Vereinbarung!
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2. Struktur zivilrechtlicher Haftung
Zivilrechtliche Haftung außerhalb von Vertragsverhältnissen
verschuldensabhängig für auch ohne Verschulden für

gemäß gemäß
- § 823 Abs. 1 BGB PSN - § 22 Abs. 1 WHG PSV

- § 823 Abs. 2 BGB PSVN - § 22 Abs. 2 WHG PSV

....... - § 906 BGB (P)SV
- § 1004 BGB SV

- § 14 BImSchG SV

- § 1, 2 UmweltHG PSN
Legende: - § 24 Abs. 2 BBodSchG V

P = Personenschäden - § 2 HaftPflG PSN

S = Sachschäden - § 1 ProdHG PSN
V = Vermögensschäden - § 683 BGB V

N = Schmerzensgeld (Nichtvermögenssch.) - § 7 StVG PS



18. März 2008 DGQ RK HH    Umwelthaftung 19

3. Gesetzestexte zur Umwelthaftung 
§ 22 WHG Haftung für Änderung der Beschaffenheit des Wassers

(1) Wer in ein Gewässer Stoffe einbringt oder einleitet oder wer auf ein 

Gewässer derart einwirkt, dass die physikalische, chemische oder 

biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird, ist zum Ersatz des 

daraus einem anderen entstehenden Schadens verpflichtet. Haben mehrere 

die Einwirkungen vorgenommen, so haften sie als Gesamtschuldner.

(2) ...

(3) ... 
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3. Gesetzestexte zur Umwelthaftung 
§ 22 WHG Haftung für Änderung der Beschaffenheit des Wassers

(1) ...

(2) Gelangen aus einer Anlage, die bestimmt ist, Stoffe herzustellen, zu 

verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten, derartige 
Stoffe in ein Gewässer, ohne in dieses eingebracht oder eingeleitet zu sein, 

so ist der Inhaber der Anlage zum Ersatz des daraus einem anderen

entstehenden Schadens verpflichtet; Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die 
Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden durch höhere Gewalt

verursacht ist.

(3) ... 

Begriff der höheren Gewalt
Auf höherer Gewalt beruht ein von außen durch elementare Naturkräfte oder 

durch Handlungen dritter Personen herbeigeführtes Ereignis, das nach 
menschlicher Erfahrung und Einsicht unvorhersehbar ist.
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3. Gesetzestexte zur Umwelthaftung
§ 906 BGB Zuführung unwägbarer Stoffe

(1)Der Eigentümer eines Grundstücks kann die Zuführung von Gasen, 

Dämpfen, Gerüchen, Rauch, Ruß, Wärme, Geräusch, Erschütterungen und 

ähnliche von einem anderen Grundstück ausgehende Einwirkungen insoweit 

nicht verbieten, als die Einwirkung die Benutzung seines Grundstücks nicht 
oder nur unwesentlich beeinträchtigt. Eine unwesentliche Beeinträchtigung

liegt in der Regel vor, wenn die in Gesetzen oder Rechtsverordnungen 

festgelegten Grenz- oder Richtwerte von den nach diesen Vorschriften 
ermittelten und bewerteten Einwirkungen nicht überschritten werden. 

Gleiches gilt für Werte in allgemeinen Verwaltungsvorschriften, die nach §

48 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erlassen worden sind und den 
Stand der Technik wiedergeben.
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3. Gesetzestexte zur Umwelthaftung
§ 906 BGB Zuführung unwägbarer Stoffe

(2) Das Gleiche gilt insoweit, als eine wesentliche Beeinträchtigung durch eine 
ortsübliche Benutzung des anderen Grundstücks herbeigeführt wird und 

nicht durch Maßnahmen verhindert werden kann, die Benutzern dieser Art 

wirtschaftlich zumutbar sind. Hat der Eigentümer hiernach eine Einwirkung 
zu dulden, so kann er von dem Benutzer des anderen Grundstücks einen 

angemessenen Ausgleich in Geld verlangen, wenn die Einwirkung eine 

ortsübliche Benutzung seines Grundstücks oder dessen Ertrag über das 
zumutbare Maß hinaus beeinträchtigt.

(3) Die Zuführung durch eine besondere Leitung ist unzulässig.
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3. Gesetzestexte zur Umwelthaftung
Aufbau der Haftung nach § 906 BGB

Immissionen von unwägbaren Stoffen auf Nachbargrundstück

wesentlich unwesentlich Duldungspflicht

ortsübliche Nutzung nicht ortsübliche Nutzung

Unterlassungs-

technisch und/oder technisch und/oder wirtschaft- anspruch

wirtschaftlich nicht lich zumutbar zu verhindern

zu verhindern Duldungspflicht
gegen Ausgleich

in Geld
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3. Gesetzestexte zur Umwelthaftung
Ausweitung der Haftung nach § 906 BGB

Ursprung: in die Zukunft gerichtete Regelung des Nachbarschaftsverhältnisses!

Sukzessive Ausweitung:
• Anwendung auch für vergangene Sachverhalte

• weite Auslegung des Begriffs Nachbarschaft

• Haftung auch für Personenschäden
• Haftung auch für Mobiliarschäden

• Mieter / Pächter sind ausgleichsverpflichtet

• Mieter / Pächter sind ausgleichsberechtigt
• Ausgleichspflicht von Mietern innerhalb eines Gebäudes?

==> verschuldensunabhängige Haftung im „Nahbereich“
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3. Gesetzestexte zur Umwelthaftung

§ 1004 BGB Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch

(1) Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder 

Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem 

Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere 

Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der Eigentümer auf Unterlassung

klagen.

(2) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Eigentümer zur Duldung 

verpflichtet ist.
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Teil IV

Öffentlich-rechtliche Verantwortlichkeit
für Umweltschäden
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1. Anspruchsgrundlagen im öffentlichen Recht

• Landesgesetze über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, z.B.:
- Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz (NGefAG)

- Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

Hamburg (HbgSOG)
- Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der bayerischen 

staatlichen Polizei (BayPAG)

- Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG NRW)

• Landesabfallgesetze und Landeswassergesetze

• Bundesbodenschutzgesetz

• Neu: Umweltschadensgesetz i.V.m. WHG, BBodSchG, BNatSchG



18. März 2008 DGQ RK HH    Umwelthaftung 28

2. Haftung nach Polizeirecht

Beispiel Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz

§ 6 Verantwortlichkeit für das Verhalten von Persone n

(1) Verursacht eine Person eine Gefahr, so sind die Maßnahmen gegen sie 
zu richten.

(2) Ist die Person noch nicht 14 Jahre alt, so können die Maßnahmen auch 
gegen die Person gerichtet werden, die zur Aufsicht über sie verpflichtet 
ist. Ist für die Person eine Betreuerin oder ein Betreuer bestellt, so können 
die Maßnahmen im Rahmen ihres oder seines Aufgabenkreises auch 
gegen die Betreuerin oder den Betreuer gerichtet werden.

(3) Verursacht eine Person, die zu einer Verrichtung bestellt ist, die Gefahr in 
Ausführung der Verrichtung, so können Maßnahmen auch gegen 
denjenigen gerichtet werden, der die andere Person zu der Verrichtung 
besteht hat.
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2. Haftung nach Polizeirecht

Beispiel Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz

§ 7 Verantwortlichkeit für Gefahren, die von Tieren a usgehen, oder für 
den Zustand von Sachen

(1) Geht von einem Tier oder einer Sache eine Gefahr aus, so sind die 
Maßnahmen gegen diejenige Person zu richten, die die tatsächliche 
Gewalt innehat. Die für Sachen geltenden Vorschriften dieses Gesetzes 
sind auf Tiere entsprechend anzuwenden.

(2) Maßnahmen können auch gegen eine Person gerichtet werden, die 
Eigentümerin oder Eigentümer oder sonst an der Sache berechtigt ist. 
Dies gilt nicht, wenn die tatsächliche Gewalt ohne den Willen der in Satz 
1 genannten Person ausgeübt wird.

(3) Geht die Gefahr von einer herrenlosen Sache aus, so können die 
Maßnahmen gegen diejenige Person gerichtet werden, die das Eigentum
an der Sache aufgegeben hat.
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2. Haftung nach Polizeirecht

Beispiel Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz

§ 8 Inanspruchnahme nichtverantwortlicher Personen

(1) Die Verwaltungsbehörden und die Polizei können Maßnahmen gegen 
andere Personen als die nach § 6 oder § 7 Verantwortlichen richten, wenn

1. eine gegenwärtige erhebliche Gefahr abzuwehren ist,
2. Maßnahmen gegen die nach § 6 oder § 7 Verantwortlichen nicht oder 

nicht rechtzeitig möglich sind oder keinen Erfolg versprechen,
3. die Verwaltungsbehörde oder die Polizei die Gefahr nicht oder nicht 

rechtzeitig selbst oder durch Beauftragte abwehren kann und
4. die Personen ohne erhebliche eigene Gefährdung und ohne Verletzung 

höherwertiger Pflichten in Anspruch genommen werden können.
(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen nur aufrechterhalten werden, 

solange die Abwehr der Gefahr nicht auf andere Weise möglich ist.
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3. Haftung nach Bodenschutzrecht 

Bundesbodenschutzgesetz

§ 4 Pflichten zur Gefahrenabwehr

(1) Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu verhalten, daß

schädliche Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden.

(2) Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt

über ein Grundstück sind verpflichtet, Maßnahmen zur Abwehr der von 

ihrem Grundstück drohenden schädlichen Bodenveränderungen zu 
ergreifen.
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3. Haftung nach Bodenschutzrecht 

Bundesbodenschutzgesetz

(3) Der Verursacher einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast sowie 
dessen Gesamtrechtsnachfolger, der Grundstückseigentümer und der Inhaber 
der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück sind verpflichtet, den Boden und 
Altlasten sowie durch schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten 
verursachte Verunreinigungen von Gewässern so zu sanieren, daß dauerhaft 
keine Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den 
einzelnen oder die Allgemeinheit entstehen. Hierzu kommen bei Belastungen 
durch Schadstoffe neben Dekontaminations- auch Sicherungsmaßnahmen in 
Betracht, die eine Ausbreitung der Schadstoffe langfristig verhindern. Soweit 
dies nicht möglich oder unzumutbar ist, sind sonstige Schutz- und 
Beschränkungsmaßnahmen durchzuführen. Zur Sanierung ist auch verpflichtet, 
wer aus handelsrechtlichem oder gesellschaftsrechtlichem Rechtsgrund für 
eine juristische Person einzustehen hat, der ein Grundstück, das mit einer 
schädlichen Bodenveränderung oder einer Altlast belastet ist, gehört, und wer 
das Eigentum an einem solchen Grundstück aufgibt.
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3. Haftung nach Bodenschutzrecht 

Bundesbodenschutzgesetz
(4) Bei der Erfüllung der boden- und altlastenbezogenen Pflichten nach den 
Absätzen 1 bis 3 ist die planungsrechtlich zulässige Nutzung des Grundstücks 
und das sich daraus ergebende Schutzbedürfnis zu beachten, soweit dies mit 
dem Schutz der in § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 genannten Bodenfunktionen zu 
vereinbaren ist. Fehlen planungsrechtliche Festsetzungen, bestimmt die 
Prägung des Gebiets unter Berücksichtigung der absehbaren Entwicklung das 
Schutzbedürfnis. Die bei der Sanierung von Gewässern zu erfüllenden 
Anforderungen bestimmen sich nach dem Wasserrecht. 

...

(6) Der frühere Eigentümer eines Grundstücks ist zur Sanierung verpflichtet, 
wenn er sein Eigentum nach dem 1. März 1999 übertragen hat und die 
schädliche Bodenveränderung oder Altlast hierbei kannte oder kennen mußte. 
Dies gilt für denjenigen nicht, der beim Erwerb des Grundstücks darauf vertraut 
hat, daß schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten nicht vorhanden sind, 
und sein Vertrauen unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles 
schutzwürdig ist. 
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3. Haftung nach Bodenschutzrecht  
 
 

 
 Bezeichnung der 

Grenzwerte  
gemäß BBodSchG  

 Bezeichnung der 
Situation 

 Rechtsfolgen 
(... in der Regel ...) 

  

Gefahr 
 

 

Sanierungsmaßnahmen 

  Maßnahmenwerte  ___________________________________________ _________________________________________________ 

  

Gefahrenverdacht 
 

 

Gefahrenerforschungseingriffe 

               Prüfwerte ___________________________________________ _________________________________________________ 

  

Besorgnisbereich, 
Risikovorsorge 
 

 

Pflicht zur Vorsorge gegen 
weitere Belastungen 

       Vorsorgewerte  ___________________________________________ _________________________________________________ 

  

Vorsorgebereich 
 

 

Keine 
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4. Haftung nach Umweltschadensgesetz (USchadG)

Der Hintergrund: die EU-UmwelthaftungsRL

• 1989 Basler Konvention (Hintergrund: Seveso, Sandoz)
• 1993 Lugano Konvention (Konvention über die zivilrechtliche 

Haftung für Schäden durch umweltgefährdende 
Tätigkeiten)

• 1993 Grünbuch der EU-Kommission
• 2000 Weißbuch der EU-Kommission
• 2002 Richtlinienvorschlag der EU-Kommission
• 2004 EU-Richtlinie
• 2007 Umsetzung in deutsches Recht, insb. USchadG

Parallel dazu existierten weitere Richtlinienentwürfe:

- Für die zivilrechtliche Haftung für die durch Abfälle verursachten 
Schäden

- Für die Betreiber von Abfalldeponien
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4. Haftung nach Umweltschadensgesetz (USchadG)

Ziele der Richtlinie

• Hohes Umweltschutzniveau herstellen
• Gemeinsamen Ordnungsrahmen schaffen
• Verursachungsprinzip einführen
• Präventiv in Bezug auf Umweltgefahren/Umweltschäden wirken
• Zivilrechtliche Schäden komplett ausschließen

Inhaltliche Vorgaben der Richtlinie

• Umfassende öffentlich-rechtliche Haftung
• Tätigkeitsbezogene Haftung (statt anlagenbezogene)
• Umweltschäden = Schäden an Umweltgütern
• Haftung für Vermeidungskosten und Sanierungskosten
• Beweislastverteilung analog Gefahrenabwehrrecht
• Vorerst keine Deckungsvorsorgepflicht



18. März 2008 DGQ RK HH    Umwelthaftung 37

4. Haftung nach Umweltschadensgesetz (USchadG)

Weiteres Vorgehen der EU

• Frist zur Umsetzung = 30.4.2007; Inkrafttreten 14.11.2007

• Meldepflichten der Mitgliedsstaaten über 
– Haftungsfälle
– Kosten der Vermeidungen/Sanierungen

– Verwaltungskosten aus dem Vollzug der Richtlinie

• Kommission wird im Frühjahr 2011 eine Bericht vorlegen über
– Verfügbarkeit von Versicherungen oder anderen Formen der Deckungsvorsorge

– Schrittweise Einführung einer Deckungsvorsorge
– Folgenabschätzung im Hinblick auf wirtschaftliche, soziale und ökologische 

Auswirkungen der Richtlinie
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4. Haftung nach Umweltschadensgesetz (USchadG)

Umsetzung in nationales Recht

• Umsetzung durch Artikelgesetz: Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Umwelthaftung zur 
Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (BGBl. I 2007, S. 666)

- Artikel 1: Neues Gesetz � Umweltschadensgesetz (USchadG)

- Artikel 2: Ergänzung des WHG um § 22 a
- Artikel 3: Ergänzung des BNatSchG um § 21 a

- Artikel 4: Inkrafttreten

• Zuordnung zum Gefahrenabwehrrecht (trotz Begriff Haftung!)
• USchadG als Rahmengesetz und subsidiär

• Fachnormen (z.B. für Sanierungsanforderungen) bleiben in den 
Fachgesetzen WHG, BBodSchG und BNatSchG

• Ausfüllung durch Landesgesetze erforderlich (wegen Zuständigkeiten)
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4. Haftung nach Umweltschadensgesetz (USchadG)

Wer haftet? Der „Verantwortliche“!

Verantwortlicher kann sein:

• Natürliche Personen

• Juristische Personen
• Inhaber einer Zulassung

• Inhaber eines Genehmigung

• Anmelder oder Notifizierer 

sofern eine berufliche Tätigkeit ausgeübt wird und dadurch unmittelbar

• ein Umweltschaden verursacht wird
• die Gefahr eines Umweltschadens verursacht wird.

Die Behörde muss einen ursächlichen Zusammenhang nachweisen (z.B. bei 
Mitwirkung ubiquitärer Verschmutzung)
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4. Haftung nach Umweltschadensgesetz (USchadG)

Wofür wird gehaftet?

Berufliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit Anlage 1 zum Gesetz
Haftung ohne Verschulden für
• Schädigung oder Gefahr der Schädigung von Arten und natürlichen 

Lebensräumen � BNatSchG
• Schädigung oder Gefahr der Schädigung der Gewässer � WHG
• Schädigung oder Gefahr der Schädigung des Bodens durch Beeinträchtigung 

der natürlichen Bodenfunktionen, sofern diese Beeinträchtigung auf einer 
direkten oder indirekten Einbringung von Stoffen, Zubereitungen,
Organismen oder Mikroorganismen erfolgt ist und sofern hierdurch Gefahren 
für die menschliche Gesundheit entstehen � BBodSchG

Alle sonstigen beruflichen Tätigkeiten
Haftung nur bei Verschulden für
• Schädigung oder Gefahr der Schädigung von Arten und natürlichen 

Lebensräumen � BNatSchG
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4. Haftung nach Umweltschadensgesetz (USchadG)

Berufliche Tätigkeit

Umweltschaden

Anlage 1 zum USchadG sonstige Tätigkeiten

Haftung ohne Verschulden Haftung bei Verschulden
für für
- Biodiversität - Biodiversität
- Gewässer
- Boden, sofern Gefahr für Gesundheit
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4. Haftung nach Umweltschadensgesetz (USchadG)

Berufliche Tätigkeiten gemäß Anlage 1 zum Gesetz

• Förmlich genehmigungsbedürftige Anlagen nach BImSchG

• Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen (Einsammeln, Befördern, 
Verwerten, Beseitigen, Überwachung)

• Erlaubnispflichtige Abwassereinleitung oder Einbringen von 
Schadstoffen in Oberflächengewässer

• Erlaubnispflichtige Abwassereinleitung oder Einbringen von 
Schadstoffen in das Grundwasser

• Erlaubnispflichtige Entnahmen von Wasser aus Gewässern

• Erlaubnispflichtiges Aufstauen oberirdischer Gewässer
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4. Haftung nach Umweltschadensgesetz (USchadG)
Berufliche Tätigkeiten gemäß Anlage 1 zum Gesetz

7. Herstellung, Lagerung, Verwendung Verarbeiten, Abfüllen, 
innerbetriebliche Beförderung und Freisetzen von Chemikalien, 
Pflanzenschutzmittel und Bioziden

8. Beförderung gefährlicher Güter

9. (aufgehoben)

10. Gentechnische Arbeiten

11. Gentechnische Freisetzungen

12. Grenzüberschreitende Abfallverbringung

13. Aufbereiten mineralischer Abfälle



18. März 2008 DGQ RK HH    Umwelthaftung 44

4. Haftung nach Umweltschadensgesetz (USchadG)
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4. Haftung nach Umweltschadensgesetz (USchadG)
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4. Haftung nach Umweltschadensgesetz (USchadG)
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4. Haftung nach Umweltschadensgesetz (USchadG)
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4. Haftung nach Umweltschadensgesetz (USchadG)
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4. Haftung nach Umweltschadensgesetz (USchadG)

Rechte und Pflichten der Beteiligten

Pflichten des Verantwortlichen

• Informationspflicht
• Gefahrenabwehrpflicht
• Sanierungspflicht

Kostentragung

• i.d.R. der Verantwortliche
• ggf. Ansprüche gegen Behörden oder Dritte
• Länder regeln Kostenfragen
• Zivilrechtlicher Ausgleichsanspruch analog § 24 Abs. 2 BBodSchG
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4. Haftung nach Umweltschadensgesetz (USchadG)

Rechte der Behörden

• Überwachung der Maßnahmen des Verantwortlichen
• Eigenes Tätigwerden
• Verpflichtung des Verantwortlichen
• Förmliche behördliche Anordnung
• Zwangsmittel und Ersatzvornahme
• Ggf. Zusammenarbeit mit anderen EU-Mitgliedern

Rechte Dritter

• Aufforderung der Behörden durch Betroffene und „Vereine“ möglich
• Rechtsbehelfe gegen Maßnahmen bzw. zum behördlichen Tätigwerden 

sind durch „Vereine“ möglich
• Keine Begründung zivilrechtlicher Ansprüche durch dieses Gesetz
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4. Haftung nach Umweltschadensgesetz (USchadG)

Inkrafttreten

Am 14. November 2007; rückwirkend ab 30.4.2007

Übergangsregeln

Keine Anwendung des Gesetzes, wenn Schadenverursachung durch

• Emissionen, Ereignisse oder Vorfälle, welche vor dem Inkrafttreten liegen
• Berufliche Tätigkeiten, welche vor dem Inkrafttreten beendet wurden

Verjährung

Keine Anwendung des Gesetzes, wenn seit Schadenverursachung mehr als 30 
Jahre vergangen sind
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4. Haftung nach Umweltschadensgesetz (USchadG)

Novellierung des WHG

Einführung eines § 22 a:

• Definition „Schäden an Gewässern“
� erhebliche nachteilige Auswirkungen auf

- ökologischen Zustand
- chemischen Zustand
- ökologisches Potenzial
- Grundwasserdargebot

• Verpflichtung des Verantwortlichen auf Sanierung gemäß Wasserrecht

• Weitergehende Anforderungen möglich
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4. Haftung nach Umweltschadensgesetz (USchadG)

Novellierung des BBodSchG?

Keine Novellierung erforderlich

• Schadensbegriff des BBodSchG ist weitergehender als der der 
Bodenschädigung der Richtlinie

• Umfang der Verantwortlichen ist weitergehender

• Materielle Befugnis der Behörden zum Tätigwerden ist vorhanden

• Umfang der Sanierungspflicht ist festgelegt
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4. Haftung nach Umweltschadensgesetz (USchadG)

Novellierung des BNatSchG
Einführung eines § 21a:

• Definition „Schädigung von Arten“

• Definition „Schädigung von natürlichen Lebensräumen“

• Definition „Arten“
� gemäß Liste der RL 79/409/EWG
� gemäß Anhängen II und IV der RL 92/43/EWG

• Definition „natürliche Lebensräume“
� Lebensräume der o.g. Arten
� Lebensräume gemäß Anhang I der RL 92/43/EWG
� Fortpflanzungs- und Ruhestätten gemäß Anhang I der RL 92/43/EWG

• Die Länder können weitere Arten einbeziehen!
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5. Vergleich Haftung alt – neu bei Oberflächengewäss ern

Bisher:

- Ölsperren
- Ölfilm abpumpen
- Ufer reinigen / abtragen

Neu:

zusätzlich
- Untersuchung Ausgangszustand
- Reinigen des Bachgrundes
- Aktive Wasseraufbereitung
- Aktive Wiederansiedlung von 

Mikroflora und Mikrofauna
- Begleitende Begutachtung

Ergänzende Sanierung
Ausgleichssanierung
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5. Vergleich Haftung alt – neu bei Grundwasserschäde n

Bisher:

- Orientierende 
Untersuchungen

- Detailuntersuchungen
- Festlegung von Sanierungs-

zielwerten in Abhängigkeit 
von der Nutzung

- Sanierungsverfahren, ggf. 
natural attenuation möglich

Neu:

zusätzlich
- Untersuchung Ausgangszustand
- Ökologisches Potenzial als 

zusätzliches 
Bewertungskriterium

- Anspruchsvollere Sanierungs-
zielwerte (Achtung: Gesetz des 
abnehmenden Ertragszuwachses)

- Längere / intensivere 
Beobachtung nach der aktiven 
Sanierung

Ergänzende Sanierung
Ausgleichssanierung
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5. Vergleich Haftung alt – neu bei Bodenschäden

Bisher:

- Orientierende 
Untersuchungen

- Detailuntersuchungen
- Festlegung von Sanierungs-

zielwerten in Abhängigkeit 
von der Nutzung

- Sanierungsverfahren, ggf. 
natural attenuation möglich

Bodenschäden sind i.d.R. 
zivilrechtliche Drittschäden

Neu:

Sanierungspflicht nur dann, 
wenn Gefahr für die 
menschliche Gesundheit 
droht

Ergänzende Sanierung
Ausgleichssanierung
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5. Vergleich Haftung alt – neu bei Biodiversitätssch äden

Bisher:

Keine Haftung, es sei denn aus 
Zivilrecht (Sachwert bzw. 
Wiederherstellung gemäß §
16 UmweltHG)

Neu:

Nur bei FFH-Gebieten und Vogel-
schutzgebieten oder bei Schädi-
gung besonders geschützter Arten: 
- Ermittlung Ausgangszustand
- Ermittlung des Ist-Zustandes
- Festlegung und Durchführung 

von Maßnahmen
- Kontinuierliche gutachterliche 

Begleitung
Ergänzende Sanierung
Ausgleichssanierung
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6. Bewertungsmethoden für Biodiversitätsschäden

Bewertung des Erhaltungszustands der Arten auf biogeographischer
Ebene, beispielhaft (Hrsg.: BMU)
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6. Bewertungsmethoden für Biodiversitätsschäden

Bewertung des Erhaltungszustands der Arten auf biogeographischer
Ebene, beispielhaft (Hrsg.: BMU)
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6. Bewertungsmethoden für Biodiversitätsschäden

Verbal argumentative Verfahren

Verbal begründetes Zusammen-
führen von Wert- und 
Abwägungsentscheidungen

Biotopwertverfahren

Nutzung vordefinierter Biotop-
typen und vordefinierter 
Schädigungen

Festlegung von Kompensations-
verfahren

Bewertung der benötigten
Kompensationsflächen und deren 
Größe

Wiederherstellungskostenansatz

Fiktive Abschätzung der Wieder-
herstellungskosten ohne Berück-
sichtigung der Wertigkeit des 
Biotops
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7. Bewertungsmethoden für Gewässerschäden
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7. Bewertungsmethoden für Gewässerschäden
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7. Bewertungsmethoden für Gewässerschäden



18. März 2008 DGQ RK HH    Umwelthaftung 67

7. Bewertungsmethoden für Gewässerschäden



18. März 2008 DGQ RK HH    Umwelthaftung 68

7. Bewertungsmethoden für Gewässerschäden
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Teil IV

Versicherungslösungen
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1. Definition des Umweltschadens

Umweltschadensbegriffe in der Versicherungswirtschaft

Haftpflichtschäden = zivilrechtliche Drittschäden
(Verletzung von Rechtsgütern Dritter)

Umwelthaftpflichtschäden = zivilrechtliche Drittschäden, welche durch
Umwelteinwirkungen entstanden sind

Schäden an der Umwelt sind nur dann 
Haftpflichtschäden, wenn das geschädigte
Umweltmedium gleichzeitig verletztes
Rechtsgut ist

Umweltschäden = Schädigung der Gewässer
Schädigung des Bodens
Schädigung von geschützten Arten und

natürlichen Lebensräumen
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2. Übersicht der Versicherungskonzepte

BHV: zivilrechtliche Drittschäden

hier: Umweltschäden aus Produkten

UHV: zivilrechtliche Drittschäden nach

Umwelteinwirkung aus Anlagen und Tätigkeiten,
ausg. Produkten

Dekontakosten: Bodenkontaminationen auf dem eigenen Grund-

stück nach FLEXA (Fire, Lightning, Explosion, Aviation)

USV: Inanspruchnahme nach USchadG, soweit nicht

eigenes Grundstück

Zusatzbaustein 1: Inanspruchnahme nach USchadG, soweit 

eigenes Grundstück

Zusatzbaustein 2: zusätzliche Inanspruchnahme nach BBodSchG
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2. Übersicht der Versicherungskonzepte

Fremde Böden, fremde 

Gewässer (incl. 

Grundwasser) und 

Biodiversität auf fremden 

Grundstücken 

Biodiversität auf eigenem

Grundstück 

+ eigene Böden** (nur bei 

Gefahr für mensch-

liche Gesundheit)         

+ eigene Gewässer** 

+ Grundwasser unter 

eigenem Grundstück

Eigene Böden**

(bei Gefahr für 

Gewässer incl. Grund-

wasser oder Pflanzen) 

GRUNDDECKUNG ZUSATZBAUSTEIN 1 ZUSATZBAUSTEIN 2

Grundlage USchadG Grundlage BBodSchG

*   sofern nicht in den Deckungsbereich anderer Konzepte fallend (Zuweisungsklausel)
**  außer FLEXA
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Teil V

Was kann ein Betrieb tun?
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1. Bestandsaufnahme

1. Angaben zum Betrieb unter dem Aspekt Umweltschadensgesetz

- Tätigkeitsspektrum

- Fallen Tätigkeiten unter Anhang 1 zum Umweltschadensgesetz?

- Kommt es im Rahmen des sonstigen Betriebszwecks zu Tätigkeiten, 
welche eine verschuldensunabhängige Haftung begründen (z.B. 
Verwendung von Chemikalien)?

- Ermittlung der Anlagen und Tätigkeiten (Deklaration)

- Qualitative und quantitative Beschreibung der Tätigkeit 
(Potentialermittlung). 
z.B. welche Anlage, mit welcher Leistung nach Richtlinie 96/61/EG wird 
betrieben? Welche umweltrelevanten Stoffe und Substanzen, in welcher 
Menge werden im Normalbetrieb freigesetzt und können bei einem 
Störfall freigesetzt werden. Welche denkbaren Störfallszenarien sind 
relevant. 
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1. Bestandsaufnahme

2. Betriebsstätten-/Standortrisiko

Beschreibung des Standorts:
- Grundstücksgröße
- Gebietsausweisung
- Nachbarschaft (Art, Beeinflussung denkbar)
- Topografie (Geländeform)
- Hauptwindrichtung
- Grundwasserverhältnisse
- Besonderheiten (z.B. sehr hohe Gebäude in der Nachbarschaft, 

ungewöhnliches Mikroklima)
- Entfernung und Himmelsrichtung von ausgewiesenen Schutzgebieten

Je nach Datenlage Erstellung eines qualitativen oder quantitativen 
Schadstoffausbreitungsprofils (Transmissionsermittlung).
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1. Bestandsaufnahme

2. Betriebsstätten-/Standortrisiko

- Je nach Datenlage Erstellung eines qualitativen oder quantitativen 
Schadstoffausbreitungsprofils (Transmissionsermittlung).

- Hinweise auf geschützte Arten außerhalb von Schutzgebieten
- Konkrete Benennung von Schutzgebieten

- Konkrete Benennung geschützter Arten

- Erkenntnisse zum Ist-Zustand des Ökosystems (stark veränderte 
Landschaft, naturnahe Landschaft)

- Je nach Datenlage Erstellung eines qualitativen oder quantitativen 
Schadstoffeinwirkungsprofils (Immissionsermittlung).



18. März 2008 DGQ RK HH    Umwelthaftung 77

1. Bestandsaufnahme

2. Betriebsstätten-/Standortrisiko

Aus der Bewertung der Potentialermittlung, der Transmissionsermittlung und 
Immissionsermittlung erfolgt die Risikoabschätzung für den 
Normalbetrieb, getrennt nach

- Ökoschaden
- Stehende Gewässer (Teiche, Tümpel, Seen)
- Fließgewässer
- Grundwasser
- Boden außerhalb des VN-Grundstücks
- Boden auf dem VN-Grundstück
- Gewässer auf dem VN-Grundstück
- Inanspruchnahme außerhalb Umweltschadensgesetz (insb. nach 

Bundesbodenschutzgesetz); Zusatzbaustein 2
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1. Bestandsaufnahme

2. Betriebsstätten-/Standortrisiko

und die Risikoabschätzung für den Störfall, getrennt nach
- Ökoschaden
- Stehende Gewässer (Teiche, Tümpel, Seen)
- Fließgewässer
- Grundwasser
- Boden außerhalb des VN-Grundstücks
- Boden auf dem VN-Grundstück
- Gewässer auf dem VN-Grundstück
- Inanspruchnahme außerhalb Umweltschadensgesetz (insb. nach 

Bundesbodenschutzgesetz); Zusatzbaustein 2
- Hinweise zur Abgrenzbarkeit von einem (versicherten) Störfallschaden 

von vorherigen Normalbetriebsschäden
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1. Bestandsaufnahme

3. Servicerisiko

- Umfang der Tätigkeiten auf fremden Grundstücken
- Welche Arbeiten werden typischerweise ausgeführt
- Handelt es sich bei den Kunden der VN um Betriebe gemäß Anhang 1 

zum Umweltschadensgesetz (welche also ohne Verschulden für alle drei 
Arten an Ökoschäden haften)

- Welche Vorsorge trifft VN, dass keine Schäden bei AS eintreten
- In wie weit ist Vorsorge überhaupt möglich
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1. Bestandsaufnahme

4. Produktrisiko

- Ist VN produzierender Betrieb oder Handelsbetrieb (besteht also 
überhaupt ein Ökoschaden-Produktrisiko)?

- Welche Produkte sind relevant?
- Worin besteht die Ökoschadengefahr (z.B. giftige Bestandteile, 

Sauerstoffzehrung im Wasser)?
- Wo werden die Produkte typischerweise eingesetzt?
- Ist die Instruktion ausreichend?
- Sind Warnhinweise an den Verwender möglich und sinnvoll?
- Sind Warnhinweise vorhanden?
- Wie erfolgt die Produktüberwachung?
- Erfolgt eine Marktüberwachung?
- Sind ökologische Schäden durch VN-Produkte bekannt, also in der 

Vergangenheit bereits eingetreten?
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2. Was kann der Betrieb sonst noch tun?

• Bestandsaufnahme und Auswertung

• Schadenszenarien entwickeln (Normalbetrieb, Sabotage, Brand, Unfall)
• Information und Schulung der Mitarbeiter

• UMS anpassen, Zertifizierer ansprechen

• Versicherungswürdigkeit darstellen
• Auf ausreichende Deckungssummen achten

• Deckungsumfang der UHV / USV abschätzen können; Bedarf für 
Eigenschadendeckung ermitteln

Versicherungslösungen sind nur ein Baustein des Umgangs mit 
(Umwelt)risiken
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Teil VII

Literatur
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